


Textliche Festsetzungen

des Bebauungsplanes Nr. 125 für das Gebiet Hamtorwall

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.05.1965

Das Gebiet des Bebauungsplanes dient lediglich der Gestaltung des öffentlichen Grünzuges entlang 
des Erftmühlengrabens und der Herstellung von Stellplätzen.
Die Gestaltung der öffentlichen Grünflächen hat nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten zu 
erfolgen.

Dabei ist zu beachten, daß der Zusammenhang des Grünzuges trotz der Ausweisung der Stellplätze 
erhalten bleibt.




